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Thema

Für eine Aufwertung
der kommunalen Jugendhilfe
Vorschläge für eine zeitgemäße Finanzierung und Struktur

■ Wolfgang Hinte, Oswald Menninger und Georg Zinner

Das Kinder- und Jugendhilfegesetz hat
einerseits manche fachliche Innovation er-
möglicht, bietet aber andererseits kaum
Anreize für Synergien an den offenkundi-
gen Schnittstellen der Jugendhilfe. Insbe-
sondere die jetzigen Finanzierungsstruktu-
ren sind nicht darauf ausgerichtet, die Re-
gelsysteme Familie, Kita, Kinder- und
Jugendfreizeiteinrichtungen und Schule
bei ihrem Sozialisationsauftrag zu stärken.
Ein festgeschriebenes kommunales Bud-
get für Jugendhilfe könnte erstarrte Struk-
turen aufbrechen helfen.

1.

Das Kinder- und Jugendhilfegesetz
(SGB VIII) war zum Zeitpunkt seiner Ein-
führung im Jahre 1991 ein überfälliges
Gesetz, das die weitgehend auf staatliche
Kontrolle und Ordnung zielenden Vor-
gängergesetze ablöste.

Insbesondere die Unterstützung von
Kindern, Jugendlichen und ihren Fami-
lien in akuten und andauernden Krisensi-
tuationen hat sich durch das neue Gesetz
grundlegend geändert. Bis weit in die
1980er Jahre hinein beschränkten sich die
Unterstützungsmöglichkeiten für Kinder
und Jugendliche in Krisensituationen
weitgehend auf Fremdplatzierungen, die
entweder gegen den Willen der Eltern an-
geordnet oder auf Antrag der Eltern nach
oft undurchsichtigen Entscheidungen mit
großzügiger Geste durch den öffentlichen
Träger gewährt wurden.

Bezugspunkte für die professionelle Ar-
beit in den stationären Einrichtungen wa-
ren tendenziell eher der Strafvollzug und
die preußische Kasernenhofpädagogik als
fortschrittliche Konzepte der Heimpäda-
gogik. In diesem Bereich der Jugendhilfe
hat das Kinder- und Jugendhilfegesetz die
Entwicklung und die praktische Umset-
zung fortschrittlicher, auf Beteiligung ge-
richteter sozialpädagogischer Konzepte
unterstützt. Die Entwicklung und Umset-
zung professioneller Handlungskonzepte

in diesen Bereichen der Jugendhilfe in den
zurückliegenden 15 Jahren hat sich positiv
auf die Verbesserung von Lebensbedin-
gungen insbesondere von benachteiligten
Kindern und Jugendlichen ausgewirkt.

Bei aller Kritik an verschiedenen Ent-
wicklungen, die im Rahmen der jüngsten
Reformbemühungen (insbesondere bei
der Umsetzung des Fachkonzepts »Sozi-
alraumorientierung«) in der Jugendhilfe
immer wieder laut werden, gibt es in der
Fachöffentlichkeit einen breiten Grund-
konsens darüber, dass das Kinder- und
Jugendhilfegesetz eine unverzichtbare ge-
setzliche Grundlage für Bestand und
Weiterentwicklung einer fachlich hoch-
wertigen Kinder- und Jugendhilfe ist.

2.

In letzter Zeit häuft sich die Kritik so-
wohl am Kinder- und Jugendhilfegesetz
als auch an der Art der Umsetzung auf
kommunaler Ebene. Kritisch gesehen
werden die »Familienlastigkeit« des Ge-
setzes, die fehlende Verankerung von
Kinderrechten, die versäult aufgezählten
Hilfen sowie die durch das Gesetz beför-
derte Tendenz, auf kommunaler Ebene
durch gesetzlich garantierte Unterstüt-
zungsleistungen den Regelsystemen zu er-
möglichen, schwierige oder unliebsame
Kinder und Jugendliche auszusondern.

In der Tat bietet das Kinder- und Ju-
gendhilfegesetz in der aktuellen Form kei-
nerlei Grundlagen und Anreize, Regelein-
richtungen im Bereich der Kinder- und
Jugendhilfe ausreichend gut auszustatten.
Vielmehr werden die Geldströme relativ
einseitig in den Bereich der konstatierten
sozialen Auffälligkeit (»Leistungsberech-
tigung«) geleitet, in dem dann häufig sehr
mühsam bezogen auf den attestierten Ein-
zelfall solche Strukturen (etwa durch
zahlreiche Träger der Erziehungshilfen)
aufgebaut werden müssen, in denen ver-
spätet ähnliche Arbeit geleistet wird, die
in weiten Teilen der Arbeit in einer guten
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Regeleinrichtung entspricht. Die Folgen
sind u. a.:
• zergliederte und bürokratieaufwendige

Finanzierungsstrukturen
• Doppelfinanzierung von einerseits Re-

gelstruktur und andererseits »Zu-
sammenbruchs-Struktur«

• Schwächung der Verantwortung der
Regelstruktur und vermehrter (unnötig
hoher) Einsatz im Bereich des konsta-
tierten »sozialen Bedarfs«

• Aufbau von Doppelstrukturen (etwa
durch Tagesgruppen, die teilweise die
gleiche Arbeit leisten wie so manche
Regeleinrichtung)

• keine Anreize für Synergien an den of-
fenkundigen Schnittstellen der Systeme.
So wird etwa die Hausaufgabenhilfe

(wenn überhaupt) erst dann aufgebaut,
wenn genügend »Fälle« identifiziert wur-
den; die »soziale Gruppenarbeit« wird
erst dann finanziert, wenn eine ausrei-
chende Zahl an Leistungsberechtigten
vorhanden ist; der Babysitterdienst wird
gar nicht erst finanziert, weil er nicht im
Katalog der Hilfen nach § 27 ff. SGB VIII
auftaucht; das Anti-Aggressions-Training
kann allenfalls über Umwege finanziert
werden, und dann auch in der Regel nur
für die »besonders harten Fälle«.

Das Gerede von Prävention wird Lügen
dadurch gestraft, dass die kommunalen
Gebietskörperschaften das für die Ju-
gendhilfe im Budget befindliche Geld vor-
nehmlich dafür einsetzen, zum Zeitpunkt
des konstatierten Leistungsanspruchs die
vorgeschriebene Leistung zu erbringen –
und selbst diese ist vielerorts nicht mehr
garantiert. Und angesichts quantitativ
und qualitativ wachsender Leistungsan-
sprüche werden Kürzungen (insbesonde-
re auf dem Hintergrund kurzfristig orien-
tierter Sparpolitik) in den Bereichen vor-
genommen, die nicht zum Pflichtkatalog
gehören und deren auf den Leistungsbe-
reich wirkende präventive Kraft allenfalls
nach einigen Jahren deutlich würde.

Damit wird die ohnehin in Deutsch-
land mangelhafte Infrastruktur der Kin-
der-, Jugend- und Familienförderung von
der Kindertagesstätte über den Hort bis
hin zu Kinder- und Jugendfreizeiteinrich-
tungen und Stadtteileinrichtungen weiter
geschwächt, statt – den gesellschaftlichen
Erfordernissen entsprechend – ausgebaut.

Solange in der Jugendhilfe fachbe-
reichsspezifische Steuerungsparameter
und Trägerkonkurrenz (verbunden mit
Überlebenskämpfen) dominieren, wird es

nicht gelingen, die quantitativ beacht-
lichen und qualitativ weiter fortentwi-
ckelten Ressourcen der Jugendhilfe gezielt
einzusetzen. Derzeit sind insbesondere die
Hilfen zur Erziehung eine äußerst kosten-
intensive und völlig überbürokratisierte
»Alternative« zu einer bedarfsorientierten
Verbesserung der Regelangebote, insbe-
sondere für benachteiligte Familien (ins-
besondere alleinerziehende Eltern). Somit
geht es nicht um eine sinnvollere Gestal-
tung der Schnittstelle der Hilfen zur Er-
ziehung zu verschiedenen Regelangebo-
ten oder um eine bessere Kooperation
verschiedener Jugendhilfeträger sondern
um eine – auch und gerade finanzierungs-
technisch abgebildete – Integration der
vorhandenen Jugendhilfeangebote.

In diesem Zusammenhang müssen auch
die Trägerstrukturen in der Jugendhilfe
überprüft und weiterentwickelt werden.
Die lange als zentrale Errungenschaft ge-
feierte Trägervielfalt hat nicht dazu ge-
führt, dass passgenaue Hilfen entwickelt
oder durch frühzeitige Unterstützung oder
präventive Aktivitäten aufwendige Maß-
nahmen verhindert werden. Vielmehr ist
eine durchaus facettenreiche, vielerorts
aber auch undurchsichtige Trägerland-
schaft entstanden, in der die Träger auf
»Fälle« angewiesen sind und sich – weil
sie keine Alternativen haben – »Märkte«
erobern und untereinander konkurrieren
müssen. Angesichts hoher Planungsunsi-
cherheit sind die Träger genötigt, wirt-
schaftliche Aspekte in einer Art und Weise
zu gewichten, die ansonsten im sozialar-
beiterischen Diskurs so gerne beklagt
wird. Finanzierungstechnisch geförderte
Kooperation und eine engere Anbindung,
vielleicht sogar die Integration, von Hilfe-
anbietern an Stadtteileinrichtungen, Schu-
len, Kitas oder Jugendzentren würde eine
bessere Nutzung von Ressourcen ermög-
lichen und die Integrationsmöglichkeiten
der Regelsysteme erweitern.

3.

Die Programmatik des »aktivierenden
Sozialstaats« wird geradezu ins Gegenteil
verkehrt, wenn ein Leistungsgesetz einsei-
tig konzentriert ist auf die Erfüllung von
Pflichtansprüchen (allenfalls unter »Mit-
wirkung« der Beteiligten).

Der gesamte Bereich der systemati-
schen, möglichst rechtlich gesicherten
Unterstützung etwa von Selbsthilfe, Bür-

gerengagement, Stadtteilarbeit usw., der
eine wesentliche Rolle sowohl bei der
Verhinderung oder Reduzierung von
Leistungsansprüchen wie auch bei der ni-
veauvollen Erfüllung von Leistungsan-
sprüchen spielen könnte, ist entweder gar
nicht oder chronisch unterfinanziert. Dies
fördert das Delegationsprinzip der Pro-
blemlösung an Hilfeinstitutionen statt
bürgerschaftliche Problemlösungskompe-
tenz zu fördern und auch zu erwarten.
»Familienunterstützende Angebote« etwa
sind in aller Munde und programmatisch
unstrittig, aber es gibt – außer einigen be-
fristeten Programmen – keinerlei Anreize
für eine strategisch agierende Gebietskör-
perschaft, derlei Angebote in einer Art
und Weise auszubauen, dass sie (zumin-
dest mit entsprechender zeitlicher Verzö-
gerung) Wirkungen auf den Leistungsbe-
reich haben oder damit systematisch ver-
schränkt werden. So ist zu erwarten, dass
die Initiative der Bundesregierung für
»Mehrgenerationenhäuser« nur dann
über die Programmlaufzeit hinaus Folgen
haben wird, wenn es rechtliche Grundla-
gen gibt, die die kommunalen Gebiets-
körperschaften darauf orientieren, derlei
Einrichtungen weiter zu finanzieren und
sie als einen festen Bestandteil der kom-
munalen Infrastruktur zu betrachten.

Bei einer Neuausrichtung der Jugendhil-
fe muss insbesondere die Finanzierung der
Jugendhilfe auf den Prüfstand. Ausgehend
von der Binsenweisheit, dass die Finanzie-
rungssystematik fachpolitische Hand-
lungsprinzipien einerseits unterstützen und
fördern, andererseits im Extremfall kon-
terkarieren kann, muss in eine andere
Richtung gedacht werden. Die jetzigen Fi-
nanzierungsstrukturen sind nicht danach
ausgerichtet, die Regelsysteme Familie,
Kita, Kinder- und Jugendfreizeiteinrich-
tungen und Schule bei ihrem Sozialisa-
tionsauftrag zu stärken. Trotz der Finan-
zierungsnormen im Kinder- und Jugend-
hilfegesetz wurden die präventiven,
niedrigschwelligen Angebote auf Grund
der kommunalen Konsolidierungspolitik
überall zurückgefahren, weil sie nur sinn-
voll durch Zuwendungen finanziert wer-
den können. Zuwendungen sind aber
haushaltsrechtlich als »freiwillige Leistun-
gen« definiert, und beim Zwang zur Haus-
haltskonsolidierung geraten diese politi-
schen »Ermessensleistungen« zuerst unter
die Räder – frei nach dem Motto des Ber-
liner Finanzsenators: »Wer pleite ist, hat
kein Ermessen mehr.« Das Land Berlin hat
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auch gezeigt, dass die viel beschworenen
Rechtsansprüche bei den Hilfen zur Erzie-
hung nicht sakrosankt sind, denn deren
Budget wurde in einem Zeitraum von fünf
Jahren um fast 40 Prozent abgesenkt. Nen-
nenswerte Rechtsverletzungen waren trotz
gesetzlicher Normierungen entgegen allen
Erwartungen nicht nachzuweisen. Abgese-
hen von diesen ohnehin schwierigen Be-
dingungen sollte die Jugendhilfe nicht ab-
warten, bis der nächste Ländervorstoß
kommt, der die Finanzierung der Jugend-
hilfeleistungen unter einen gesetzlichen Fi-
nanzierungsvorbehalt stellen will, sondern
stattdessen eine mutige und ideenreiche Fi-
nanzierungsdiskussion führen.

Die Leitplanken dieser Diskussion soll-
ten von der Strategie bestimmt sein, die
Kommunen zu zwingen, eine bestimmte
Summe zweckgebunden ausschließlich für
die Kinder- und Jugendhilfe einzusetzen.
Die Berechnungsgröße dieser Summe müs-
ste sich an klassischen Belastungsfaktoren
(Anzahl Kinder und Jugendliche, Alleiner-
ziehende, Jugendliche mit Migrationshin-
tergrund, Arbeitslosenquote) ausrichten,
die zu einem Jugendeinwohnerwert ver-
dichtet werden (damit es nicht zu einem
von der jeweiligen Haushaltslage be-
stimmten »Ortsrecht« kommt). Die Kom-
mune ist dann frei, diese Mittel sozial-
räumlich und infrastrukturell einzusetzen.
Skeptiker werden einwenden, dass dann
das Geld nur noch für »Musikschulen und
Reitunterricht für die Kinder der Besser-
verdienenden« eingesetzt werde. Diesem
berechtigten Einwurf kann begegnet wer-
den, indem die Errungenschaft des Kinder-
und Jugendhilfegesetzes »Leistungsan-
spruch des Einzelnen« eingebunden bleibt.
Ebenfalls gegen eine Fehlverwendung der
Mittel könnte das verbindliche Vorschrei-
ben eines kommunalen Jugendförder- und
- entwicklungsplanes wirken. Ein solcher
Plan evoziert politische Diskussionen über
die Jugendhilfe vor Ort und ermuntert die
Jugendhilfeakteure, um die beste Verwen-
dung der Mittel produktiv zu streiten. Da-
bei muss klar sein, dass das Kinder- und
Jugendhilfegesetz ein Gesetz für alle Kin-
der, Jugendlichen und Familien ist und
dass jedes Kind und jeder Jugendliche das
Recht haben muss, eine attraktive und
interessante Palette etwa von Kinderfrei-
zeit- und Jugendförderangeboten in
Wohnortnähe nutzen zu können. (Die
gegenwärtige Praxis hat dagegen faktisch
ein reines Hilfegesetz geschaffen, ähnlich
dem SGB II und SGB XII.)

Ein Benchmarking der besten kommu-
nalen Jugendhilfepolitik wäre die logische
Folge eines derartigen Finanzierungsan-
satzes. Eine schlechte kommunale Ju-
gendhilfepolitik ist dann erstens erkenn-
bar und zweitens kann sie sich nicht ex-
kulpieren mit dem Hinweis auf das
fehlende Geld, denn vergleichbare Kom-
munen setzen die gleichen Ressourcen
ein.

Unter derartigen Bedingungen kann es
zu systematischen Verbesserungen kom-
men, denn die Interessen aller Akteure
werden nicht auf die Sicherung, sondern
auf die beste Verwendung der Mittel ge-
lenkt. In diesen Kontext gehören auch
Überlegungen, das Kindergeld als
bundessteuerfinanzierte Leistung über die
örtlichen Jugendämter auszuzahlen. Bei
Eltern, die ihre Erziehungspflichten grob

verletzen, sollte die Geldleistung in eine
Sachleistung umgewandelt werden kön-
nen. Sachleistungen sind sozialrechtlich
üblich und könnten an eine Elternbil-
dungsmaßnahme gekoppelt werden, be-
vor die Geldleistung entzogen wird. Das
örtliche Jugendamt hätte damit bessere
und differenzierte Steuerungsmöglichkei-
ten, um auf Eltern einzuwirken. Und
scheitert dies, stehen die staatlichen
Mittel für Leistungen zugunsten der Kin-
der zur Verfügung. Vor Ort kann dann
entschieden werden, ob man Kinder in
Heimen unterbringen, die Frühförderung
ausbauen, Schwangere beraten oder eher
Sozialraumbudgets entwickeln will. Da-
bei braucht es gesetzliche Minimalrege-
lungen, etwa für den Kinderschutz (der
ohnehin durch ein anderes Gesetz gere-
gelt ist) sowie für Hilfen zur Erziehung
(geklärt werden muss dann die Kosten-
übernahme zwischen den Kommunen).
Allerdings könnte bei einem klaren vor-
gegebenen Budget die Kommune viel
mehr dazu motiviert werden, Regelsyste-
me zur Prävention zu stärken und damit
Leistungsansprüche zu reduzieren. Das
dann entstehende freie Geld könnte
wiederum zur weiteren Unterstützung der
Regelsysteme eingesetzt werden.

4.

Fachlich ist es heute unstrittig, dass
etwa der verstärkte Einsatz von Schulso-
zialarbeit oder der Ausbau von Stadtteil-
läden, Nachbarschaftsheimen und Bür-
gerhäusern massive Beiträge für sinnvolle
Prävention und für die Unterstützung von
Familien in prekären Situationen leisten
könnte. Kaum eine Kommune ist jedoch
bereit, dort systematisch zu investieren,
sondern man wartet solange, bis der
Katastrophenfall eingetreten ist, der dann
viel Geld kostet, das man dann zähnek-
nirschend deshalb bezahlt, weil man es
bezahlen muss (»Leistungsanspruch«).

Die kurzfristige politische Logik frönt
einem Reaktionsmuster, das erst wartet,
bis die Notlage eingetreten ist, und dann
unter dem Druck der Verhältnisse oder

der gesetzlichen Vorgaben die finanzielle
Leistung bereitstellt. Das ist keinem Ent-
scheidungsträger zu verdenken: Ange-
sichts kurzfristiger Wahlzeiträume und
der aktuellen Gesetzeslage wäre es gera-
dezu unsinnig, in Gestaltung und Präven-
tion zu investieren. Die dort getätigten In-
vestitionen rechnen sich nämlich nur sel-
ten während der Wahlzeit, und da auch
kein Gesetz dazu nötigt (es gibt keinen
Einzelfallanspruch) kommt kommunale
Politik nie unter Druck, in diesem Bereich
systematisch zu investieren.

Wenn jedoch ohnehin eine bestimmte
Summe für Jugendhilfe bereitgestellt wer-
den muss, über deren Kürzung gar nicht
erst diskutiert werden kann, wird Politik
damit konfrontiert, vorhandene Einzel-
fallansprüche mit sinnvoller Prävention
zu verbinden. Es wird dann nicht mehr
möglich sein, durch trickreiche Maßnah-
men Einsparungen bei den Einzelfallleis-
tungen vorzunehmen, denn die Gesamt-
summe für Jugendhilfe muss ohnehin er-
bracht werden. Es geht dann nicht um die
Frage, wie man am besten sparen kann,
sondern um die Frage, wie man das vor-
handene Geld am besten im Sinne der ge-
setzlichen Vorgaben und dem Wohlerge-
hen der Kinder, Jugendlichen und Fami-

»Fachbereichsdenken und Träger-
konkurrenz verhindern einen
optimalen Einsatz der Jugendhilfe-
Ressourcen«
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lien einsetzt. Dazu braucht es natürlich
Hinweise und Anregungen (etwa durch
eine Anlage zum Gesetz).

5.

Durch eine Organisationsreform in den
Jugendämtern könnte die Zuständigkeit
der Sozialen Dienste konzentriert werden
auf den Kinderschutz sowie die Einlei-
tung von Hilfen verbunden mit der Über-
prüfung der Leistungsansprüche und
Leistungserbringung. Die gezielte Weiter-
entwicklung der Unterstützungsangebote,
die Kooperation unterschiedlicher Träger
sowie die Mobilisierung von Ressourcen
im sozialen Raum wäre dann nicht mehr
Aufgabe der Sozialen Dienste.

6.

Außerschulische Unterstützung von Be-
dingungen für gelingendes Zusammenle-
ben bedarf einer dauerhaft abgesicherten
lokalen Infrastruktur, die Rahmenbedin-
gungen, personelle Kontinuität und dau-
erhafte Unterstützung schafft – egal, un-
ter welcher Überschrift. Die aktuellen ge-
setzlichen Rahmenbedingungen bieten in
dieser Hinsicht nichts Erfreuliches. So-
wohl die Quartiermanager als auch die
eher auf Selbsthilfe orientierten Anwälte
von bürgerschaftlichem Engagement set-
zen sich seit vielen Jahren für eine syste-
matische Finanzierung von Infrastruktur-
einrichtungen ein, die im weitesten Sinne
tragende Strukturen im Gemeinwesen
fördern.

Einzelne Beispiele dafür gibt es schon.
Schaut man sich etwa die Projektförde-
rung seitens der Berliner Senatsverwal-
tung unter dem Titel »Zuschüsse zur Bil-
dung und Förderung von Stadtteilzent-
ren« an, so zeigt sich, dass hier in
durchaus vorbildlicher Weise Stadtteil-
zentren mit einem gemeinwesenorientier-
ten Ansatz gefördert werden, in denen
auch Jugendhilfeaktivitäten konzeptionell
wie finanzierungslogisch ihren Platz fin-
den. Derlei gebietsbezogene Standorte
aufzubauen und zu stabilisieren sowie
darauf bezogene dauerhafte Förderstruk-
turen zu etablieren, könnte eine gemein-
same Aufgabe der landes- und bundes-
weit agierenden Protagonisten der jewei-
ligen Bereiche darstellen. Unter diesem
Dach könnten die konzeptionell hetero-

genen, sich indes nicht widersprechenden
und in der Praxis gar ausgezeichnet er-
gänzenden Ansätze zusammengeführt
und für einander nutzbar gemacht wer-
den. Somit geht es um eine Ergänzung
oder Reduzierung individualisierter Geld-
ströme zugunsten von Finanzierungen für
eine bessere soziale Infrastruktur.

7.

Zu den Umrissen einer weiterführen-
den Debatte sollten auch Überlegungen
über ein »Bildungsgesetz« gehören, das
die Systeme Kita, Schule und Jugendhilfe
integriert und ein verzahntes und flexibles
Arbeiten der Institutionen normiert. Die
Zusammenarbeit von Schule und Jugend-
hilfe muss vor dem Hintergrund des ge-
meinsamen Zieles, den Jugendlichen den
bestmöglichen Abschluss zu vermitteln
deutlich und vor allem zeitnah weiterent-
wickelt werden.

Abgesehen von einzelnen gut entwi-
ckelten Projekten entspricht die gegen-
wärtige Arbeitsweise der Jugendhilfe und
der Schule nicht den genannten Anforde-
rungen. In den Jugendämtern sind die Ar-
beitsweisen, Zuständigkeiten und Ent-
scheidungsgrundlagen bei den Bewilli-
gungen von Maßnahmen sehr
unterschiedlich und in starkem Maße ab-
hängig von den einzelnen Fachkräften.
Die Bearbeitungszeiträume von der An-
tragstellung bis zur Bewilligung sind zu
lang. Die Kooperation von Schule und Ju-
gendhilfe hat einen weitgehend reaktiven
Charakter im Sinne einer Schadensbe-
grenzung. So ist beispielsweise die »Schul-
distanziertenarbeit«, wie sie an unter-
schiedlichen Schulen durchgeführt wird,
ein reaktives Arbeitsfeld, da sich beste-
hende schwierige familiäre Lebensver-
hältnisse sowie gescheiterte Schulbiogra-
fien der jeweiligen Schüler bereits verfe-
stigt haben. Schulmüdigkeit, Schulver-
weigerung und Schulabbruch und deren
Folgen kann man nur in den ersten
Grundschuljahren im Sinne von Präven-
tion verhindern. In den weiterführenden
Schulen ist dies nach Erfahrungen von
Lehrern und Schulpädagogen kaum noch
möglich. Auch hier müssen neue verbind-
liche Formen der Zusammenarbeit zwi-
schen Schule, Schulsozialarbeit, den Hil-
feanbietern und Stadtteileinrichtungen
entwickelt und über Gesetze verbindlich
gemacht werden.

Eine Grundvoraussetzung hierfür ist,
die zentralistische Steuerung des Systems
Schule aufzugeben. Neue Schulträger-
modelle (z. B. Stiftungen) können sich
dann etablieren, wenn die Finanzierung
der Schulen in diesem Kontext über Ent-
gelte oder Bildungsgutscheine sowie so-
zialstrukturelle persönliche Zuschläge
für sozial benachteiligte Kinder geregelt
würde. Schulen, die ihre Ressourcen
autonom managen können, sind dann in
der Lage, sich für den Sozialraum zu öff-
nen. Es würde eine Schule neuen Typs
entstehen, die weniger sozial selektiv,
sondern verstärkt sozial integrativ wir-
ken könnte und damit in ihren Kern-
kompetenzen, nämlich der Wissensver-
mittlung und der Persönlichkeitsbil-
dung, gestärkt wird. Bildung im weiten
Sinne: das wäre die »Prävention«
schlechthin. Also kommt es darauf an,
alle Institutionen der Bildung (Kinderta-
gesstätte, Hort, Schule, Kinder- und Ju-
gendfreizeiteinrichtungen, Familienbil-
dungseinrichtungen usw.) in die Lage zu
versetzen, eng zusammenarbeiten zu
können (und zu müssen) und die Mittel,
die etwa für Erziehungshilfen eingesetzt
werden müssen (individueller Rechtsan-
spruch!) dort einzubinden.

Dass das erfolgreich möglich ist, zeigen
u. a. zahlreiche Modelle der Integration
behinderter Kinder in Regelkitas und Re-
gelschulen sowie die Integration von Ta-
gesgruppen in Regeleinrichtungen. Ganz
nebenher werden mit solchen Verfahren
auch die Eltern weitaus besser in die In-
stitutionen eingebunden und entwickeln
für sie Interesse, mit dem Ergebnis, dass
die Erziehungs- und Sozialkompetenz der
heute stark verunsicherten Eltern gestärkt
wird. So könnten Erwartungs- und Kon-
sumhaltungen abgelöst werden, die be-
inhalten: für Erziehung, Bildung und vor
allem für Erziehungsprobleme sind zuerst
staatliche Instanzen zuständig! Tatsäch-
lich haben wir längst so etwas wie einen
»Erziehungshilfemarkt«, der – auch fi-
nanziell und wirtschaftlich – bedient sein
will und viele Arbeitsplätze trägt und viel
Kompetenz bindet. Legitim, legal und so-
zusagen gesetzlich gewollt.

Wir plädieren dafür, diese Arbeitsplät-
ze, diese Kompetenz, dieses Potenzial an
Fähigkeiten aus den genannten Gründen
mit den so genannten Regeleinrichtungen
zu verbinden. Was daraus entsteht: eine
klassische Win-win-Situation für alle Be-
teiligten! ◆
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